
Staatskanzlei des Kantons Basel-Stadt

Seite 1/1Fachstelle e-Government

Staatskanzlei des Kantons Basel-Stadt, Formular-Nr. 020-002-cd-online-nichtunterstellung

Fachstelle e-Government, Marktplatz 9, CH-4001 Basel

Telefon +41 (0)61 267 85 61, Telefax +41 (0)61 267 85 72, E-Mail e-gov@bs.ch, Internet www.e-gov.bs.ch

URL

bestehend in Planung

Amt / Dienststelle

E-Mail Telefon

CD-online

gesamt nur Ziffer/n 

Gegenstand der Website ist ein Betrieb, der aus Kundensicht nicht zur Verwaltung

im engeren Sinn gehört oder in Konkurrenz zu Privaten steht.

Gegenstand ist ein spezieller Event, nämlich

Es sind zwingend Vorgaben von Privaten zu berücksichtigen (z.B. im Rahmen

einer public-private-partnership)

Es handelt sich um interkantonale (bzw. überregionale oder internationale) Inhalte,

wo Vorgaben von Partnern zu berücksichtigen sind

Anderes (zu begründen)

Der Antrag ist bei der Fachstelle e-Government einzureichen.

CD-online

Antrag auf Nichtunterstellung

Die Websites des Kantons sollen für die Kundschaft als Einheit erscheinen. Das CD-online gilt

deshalb für alle Internet- und Intranet-Auftritte der Verwaltung und der richterlichen Behörden des

Kantons Basel-Stadt bzw. der Stadt Basel (auch für solche, die nicht bei der ZID gehostet wer-

den). Ausnahmen sind nur im Rahmen von Ziff. 1.2 des CD-online möglich und mit diesem

Formular zu beantragen.

Hinweis

Verantwortlich

Informationen zum
weiteren Vorgehen

Bemerkungen

Umfang der beantrag-
ten Nichtunterstellung

Begründung für die
Nichtunterstellung

Website

http://www.e-gov.bs.ch
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